
Vorname

e-mail

nachname

50 Wochen (monatlich verlängerbar)   9,90 €/Woche☐ silber-card

50 Wochen 14,90 €/Woche☐ gold-card

50 Wochen 24,90 €/Woche☐ Platin-card

4 termine pro Jahr 29 €/Quartal☐ Vitalsystem standard

12 termine pro Jahr 79 €/Quartal☐ Vitalsystem Premium

betreuungssystem: mit system zum erfolg

25 €/einmaligchiParmband

 365 tage im Jahr training und Zugang
 training in tamsweg und St. michael

 trainingsdokumentation und erfolgskontrolle
 inkl. kostenloser trainings-app

50 Wochen☐ sPezial gründungsangebot

 Für die ersten 12 monate der laufzeit gilt ein rabatt von wöchentlich eur 2.-
 Für die umbauphase bis zum ...................... wird eine einmalige nutzungspauschale i.h. von eur ...................... erhoben.

Jetzt gründungsmitglied Werden und sParen!

99 €/einmaligstartPaket

 individuelle Beratung
 einführung und  einweisung in die geräte

 erstellung eines gezielten trainingsprogrammes
 Fitness- und gesundheitstests (Körperzusammensetzungs- 

analyse, muskuläre Dysbalancen, biologisches alter)

Datum, unterSchriFt

einzugsermächtigung

Das Mitglied ermächtigt hiermit den S.M.I.L.E. Gesundheits-Club widerruflich, die von ihm 
zu entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit zu lasten seines Kontos einzuziehen. Damit ist 
auch seine kontoführende Bank ermächtigt, Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine 
Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn sein Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist. Das mitglied hat das recht, innerhalb von 42 Kalendertagen ab ab-
buchungstag ohne angabe von gründen die rückbuchung bei seiner Bank zu veranlassen.

iBan Bic

Persönliches  
angebot



1.  GrundlaGen für die S.M.i.l.e. GeSundheitS-Club MitGlied-
SChaft

1.1.  Jedes mitglied muss köperlich und geistig geeignet sein, aktive und pas-
sive Bewegungen ohne körperliche Schäden durchführen zu können. 
liegen körperliche einschränkungen, die als absolute oder relative Kont-
raindikationen lt. anamnese, vor, hat das mitglied den gesundheits-club 
darüber unaufgefordert und umgehend zu informieren. unterbleibt die 
mitteilung gehen nachteilige Folgen zu lasten des mitgliedes. Die vom 
mitglied bei der information gemachten angaben müssen vollständig 
und richtig sein.

1.2.  Das mitglied akzeptiert diese nutzungsvereinbarung und wird den an-
ordnungen des qualifizierten Trainerpersonals Folge leisten. Einseitige 
Änderungen der nutzungsvereinbarung möglich. Das mitglied hat diese 
Änderungen zu akzeptieren, sofern diese Änderungen dem mitglied sach-
lich gerechtfertigt und zumutbar sind.

2.  abSChluSS nutzunGSvereinbarunG und ÄnderunG MitGlie-
derdaten

2.1. Diese Nutzungsvereinbarung tritt mit schriftlicher Vereinbarung in Kraft 
bzw. wird diese nutzungsvereinbarung durch einzug des mitgliedsbeitra-
ges Vertragsinhalt und wird auf die Dauer des gewählten Paketes (Punkt 
4.) abgeschlossen.

2.2. Das training kann nur vom mitglied selbst absolviert werden und darf nur 
mit schriftlicher Zustimmung vom S.M.I.L.E. Gesundheits-Club auf Dritte 
übertragen werden.

2.3. Änderung der mitgliederdaten sind dem gesundheits-club umgehend 
und unaufgefordert mitzuteilen. unterlässt das mitglied die mitteilung, 
so hat es die daraus entstandenen aufwendungen (für die abfrage im 
Zentralen melderegister, rückbuchungen durch die Bank, etc.) zu erset-
zen.

3.  traininG iM GeSundheitS-Club
 Dem Training im Gesundheits-Club liegt als Basis Kräftigungstraining mit 

eGYM und e-fle-xx zu folge. Die genaue Wirkungsweise kann bei unseren 
Geräteherstellern unter www.egym.de und www.fle-xx.com nachgewie-
sen werden.

4.  MitGliedSChaften
 Folgende Mitgliedschaften stehen zur Auswahl:
 • Flexibilität
 • Meistgewählt 
 • Spar-Angebot
 • EMS Personal Coaching
 Wie auf Seite 1 beschrieben.

5.  leiStunGen voM S.M.i.l.e. GeSundheitS-Club
5.1. reservierte termine, die nicht bis zu 12 Stunden vor termin abgesagt 

wurden, gelten als wahrgenommen. Versäumte trainings und termine 
können jederzeit im egym training nachgeholt werden. 

 Werden trainings wegen urlaub oder Krankheit vom mitglied nicht in 
anspruch genommen, kann der gesundheits-club diese versäumten 
trainings im ausmaß von bis zu fünf trainings auf Wunsch des Kunden 
„gutschreiben“ und nachgeholt werden.

5.2. Ihr Gesundheits-Club behält sich vor, die Öffnungszeiten in zumutbarer 
Weise zu verändern. auch kann ein club kurzfristig geschlossen werden, 
insbesondere bei reparatur- und Wartungsarbeiten. 

5.3. aus der absage eines Kurses oder trainingstermins, gleich aus welchem 
grund, kann das mitglied keine ansprüche, gleich aus welchem rechts-
grund, ableiten.

5.4. Die trainings können in den S.m.i.l.e. gesundheits-clubs tamsweg oder 
St. michael absolviert warden.

6.  S.M.i.l.e. traininGSChip-arMband
 Bei abschluss dieser nutzungsvereinbarung erhält das mitglied ein trai-

ningschip-armband. Dieses Band ist nicht übertragbar! Für die neuaus-
stellung der trainingsbandes ist eine gebühr von eur 25,- zu bezahlen. 
mittels dem Band wird der Zugang zu den S.m.i.l.e. gesundheits-clubs 
365 tage im Jahr von 6 bis 21 uhr ermöglicht. Zudem werden trainings-
plan, -einstellungen und –werte darauf gespeichert und eine erfolgskon-
trolle und Dokumentation des trainings ermöglicht. 

7.  zahlunG
7.1. Das Mitglied verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit zur Zahlung 

eines wöchentlichen mitgliedsbeitrages. Der Wechsel in eine mitglied-
schaft mit längerer Laufzeit ist jederzeit möglich.

7.2. Der wöchentliche mitgliedsbeitrag wird 14-tägig per Bankeinzug abge-
bucht.

7.3. Bezahlt das mitglied seine mitgliedsbeiträge nicht rechtzeitig, werden 
die Beträge für die vereinbarte laufzeit sofort zur Zahlung fällig und der 
S.m.i.l.e. gesundheits-club kann diese in rechnung stellen und einfor-
dern. Für den Fall des Zahlungsverzuges gelten 9% Zinsen p.a. als ver-
einbart. Die Kosten der Betreibung (mahnschreiben je eur 10,00) und 
die Kosten der zweckentsprechenden rechtsverfolgung sind dann vom 
mitglied zu bezahlen.

8.  KündiGunG der MitGliedSChaft
8.1. Wird die Mitgliedschaft nicht spätestens 30 Tage vor dem in der Anmel-

dung genannten Termin schriftlich mittels eingeschriebenen Briefs ge-
kündigt, verlängert sich diese nutzungsvereinbarung automatisch um 
die Dauer der gewählten Mitgliedschaft zu den jeweils geltenden Kondi-
tionen. Für die rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe entschei-
dend.

8.2. Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nichtabgabe 
einer fristgerechten, schriftlichen Kündigung zur Verlängerung der Nut-
zungsvereinbarung führt.

 

9.  SonderKündiGunGSreCht
9.1. Verlegt ein Mitglied seinen Wohnsitz dauerhaft an einen Ort, in dem im 

umkreis von 30 km kein S.m.i.l.e. gesundheits-club ist, kann das mit-
glied seine Mitgliedschaft kündigen. Für diese Sonderkündigung ist die 
Übermittlung der Meldebestätigung erforderlich. Die Mitgliedschaft en-
det in diesem Fall mit dem auf die Übermittlung nachfolgenden monats-
ersten.

9.2. Bezahlt ein mitglied seine mitgliedsbeiträge nicht oder nicht fristgerecht 
oder verstößt es gegen Bestimmungen dieser nutzungsvereinbarung 
oder leistet es den anordnungen des coaching Personals nicht Folge, 
kann der S.M.I.L.E. Gesundheits-Club die Mitgliedschaft ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist sofort auflösen.

10.  ruhen der MitGliedSChaft
10.1. Krankheit, eine Verletzung, die ohne unterbrechung nicht länger als 4 

Wochen andauert und die für diese Zeit das Konsumieren von coachings 
unzumutbar macht, berechtigen weder zur vorzeiten Auflösung der Mit-
gliedschaft, noch zum Ruhen, jedoch bei Information im Vorfeld zum 
nachholen der coachings.

10.2. legt das mitglied eine ärztliche Bestätigung vor, aus der sich die Dauer der 
Krankheit oder Verletzung (länger als 1 Monat) oder die Schwangerschaft 
ergibt, so ruht die Mitgliedschaft für diese Dauer. Ruhen bedeutet, dass 
keine coachings absolviert werden. Für die Dauer des ruhens muss das 
mitglied keine mitgliedsbeiträge bezahlen. nach Wegfall der Krankheit 
bzw. nach heilung der Verletzung bzw. 5 monate nach der geburt wird 
die Mitgliedschaft fortgesetzt und die Zeit des Ruhens am Vertragsende 
angehängt. Während der ruhenszeit besteht keine möglichkeit zur Kün-
digung.

11.  beendiGunG der MitGliedSChaft
 Wird die Mitgliedschaft beim S.M.I.L.E. Gesundheits-Club beendet, gleich 

aus welchem grund auch immer, sind sämtliche gegenstände, die sich 
im Eigentum vom S.M.I.L.E. Gesundheits-Club befinden unaufgefordert 
zurückzugeben.

 Die Zufriedenheits-Garantie ermöglicht eine Auflösung der Mitglied-
schaft innerhalb der ersten zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung. 
Nach dieser Frist gelten die Bestimmungen zur Auflösund der Mitglied-
schaft laut Nutzungsvereinbarung. 

12.  zuStiMMunGSerKlÄrunG zur datenerfaSSunG und datenwei-
terGabe

12.1. Das mitglied erteilt mit der unterfertigung dieser nutzungsvereinbarung 
seine Zustimmung zur elektronischen erfassung, Speicherung und Ver-
arbeitung seiner in dieser nutzungsvereinbarung und in der information 
angegebenen Daten.

12.2. Das mitglied erklärt, dass diese Daten für die Kommunikation aber auch 
für die Zusendung von Informationen betreffend der S.M.I.L.E. Gesund-
heits-Clubs sowie für wissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen wer-
den können. Darüber hinaus wird auch die Zustimmung erteilt, dass diese 
Daten zum Betrieb der egym app an die egym gmbh, nymphenburger-
str. 12, D-80335 Deutschland, zur Erfassung und sportwissenschaftlichen 
auswertung der trainingsdaten weitergegeben werden.

12.3. Diese Zustimmungserklärung kann gemäß Datenschutzgesetz jederzeit 
schriftlich widerrufen werden, was die sofortige Einstellung aller Daten-
erfassungen und Datenübermittlungen bewirkt.

12.4. in den geusndheits-clubs werden zur erhöhung der Sicherheit teilberei-
che durch Videokameras überwacht. einzelfallbezogen werden aufnah-
men gespeichert, soweit und solange dies zur Sicherheit der mitglieder 
und zur Aufklärung von Straftaten notwendig ist

13.  haftunG
13.1. Für Sachschäden beim Training haftet der S.M.I.L.E. Gesundheits-Club 

nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung wird der Höhe 
nach mit dem jährlichen mitgliedsbeitrag begrenzt.

13.2. Der S.M.I.L.E. Gesundheits-Club übernimmt keine Haftung für den Verlust 
von mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen und geld. Das mitglied 
muss diese gegenstände selbstständig verwahren.

13.3. Das Mitglied ist verpflichtet, das Personal über besondere Vorkommnisse 
beim training aber auch über Verletzungen vor dem training genau infor-
mieren.

 Der S.M.I.L.E. Gesundheits-Club übernimmt keine Haftung für Körper-
schäden, die durch die unterlassene mitteilung zustande gekommen 
sind. Für sonstige Körperschäden haftet der S.M.I.L.E. Gesundheits-Club 
nur bei Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung wird der 
höhe nach mit dem jährlichen mitgliedsbeitrag begrenzt.

14.  bildnutzungsrechte
 Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom S.M.I.L.E. Gesund-

heits-club werden Fotos auf der Webseite www.ihr-gesundheits-club.at 
und auf Social media Plattformen wie z.B.Facebook, sowie anderen medi-
apartnern eingesetzt. Das mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass 
Bilder mit ihren Abbildungen veröffentlicht werden können und räumt 
dem S.m.i.l.e. gesundheits-club ein zeitlich und inhaltlich unbeschränk-
tes, kostenfreies nutzungsrecht an den Bildern im rahmen der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit ein.

15.  SalvatoriSChe KlauSel
 Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser nutzungsverein-

barung als gänzlich oder teilweise unwirksam herausstellen, oder sich 
eine regelungslücke ergeben, so wird die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Die Parteien sind ver-
pflichtet, anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der 
regelungslücke eine wirksame, dem beabsichtigten inhalt dieser Verein-
barung möglichst nahe kommende regelung zu vereinbaren.

16. GeriChtSStand
 Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag aber auch mit seiner an-

bahnung und Beendigung gilt das sachlich zuständige gericht am Sitz 
des S.m.i.l.e. gesundheits-clubs bzw. Des clubbetreibers als vereinbart. 
ebenso wird österreichisches recht vereinbart.

nutzunGSvereinbarunG


